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Im gleichen Zeitraum können die Unterlagen beim Fachbereich 
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen der Verbandsgemeinde-
verwaltung Simmern-Rheinböllen, Brühlstraße 2, 55469 Simmern/ 
Hunsrück, Zimmer 303, während der Dienststunden

Montag bis Freitag 8.30 bis 12.00 Uhr,
Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr,

Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr
eingesehen werden. Außerhalb der Dienststunden ist zusätzlich eine 
Einsicht nach vorheriger Terminabsprache möglich.
Während der Veröffentlichungsfrist im Internet und der parallel hier-
zu durchgeführten Offenlage können zu dem Bebauungsplanentwurf 
Stellungnahmen per E-Mail unter der Adresse bauleitplanung@
sim-rhb.de eingereicht werden. Bei Bedarf können Sie Ihre Stel-
lungnahme auch schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Simmern-Rheinböllen abgeben. Wir empfehlen 
bei persönlicher Vorsprache eine vorherige Terminabstimmung (Tel. 
06761/837-247).
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt blei-
ben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebau-
ungsplans nicht von Bedeutung ist.
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar 
und werden zusammen mit dem Bebauungsplan im Internet ver-
öffentlicht bzw. ausgelegt:
Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Stellungnahme:
• Schutzgut Tiere und Panzen

Schutzobjekte: FFH-Gebiet, Naturschutzgebiet, Artenschutz-
rechtliche Aspekte zu geschützten Arten

• Schutzgut Wasser
Grundwasser, Versickerungsmöglichkeiten

• Kultur und sonstige Sachgüter
Elemente der Kulturlandschaft

Umweltrelevante Gutachten und Stellungnahmen
• Artenschutzrechtliche Stellungnahme – Büro Dillig Ingenieure 

vom 05.12.2023
3. Übersichtskarte zum Plangebiet
Der Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes “Am 
Simmersee“ umfasst folgende Parzellen in der Gemarkung Sim-
mern/Hsr. ganz bzw. teilweise (tlw.) und ist in der nachstehenden 
Übersichtskarte dargestellt.
Flur 62, Flurstücke 160/3, 161, 162, 164/2, 165/2 und 198/2 (tlw).

Diese Übersichtskarte ist nicht verbindlich, sondern dient nur einer 
besseren Orientierung zu Lage und Standort der Planungsabsicht. 
Der genaue Geltungsbereich ergibt sich aus der Planurkunde.

Simmern/Hunsrück, 18.01.2024
Verbandsgemeindeverwaltung

Simmern-Rheinböllen
Michael Boos, Bürgermeister

VOLLZUG DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG 
(STVO):
Hinweis zu einer Verkehrseinschränkung
Die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen als zuständige Stra-
ßenverkehrsbehörde weist auf folgende Verkehrseinschränkung hin:
Stadt / Ortsgemeinde: Simmern/Hunsrück
Straße: Koblenzer Straße
Art der Beschränkung: Halbseitige Sperrung der Fahrbahn, die 

Ausfahrt aus der Mühlengasse ist nicht 
möglich.

Zeit: 21.01.2024 - 18.02.2024
ÖPNV: Die Haltestellen „Am Simmerbach“ entfal-

len.
Grund: Arbeiten an der Stadtmauer
Veranlasser: WKU-Verkehrssicherung GbR
Wir bitten um Ihr Verständnis!

Verbandsgemeindeverwaltung Simmern-Rheinböllen
-Straßenverkehrsbehörde-

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1. Haushaltssatzung, Haushaltsplan der Stadt Simmern/Hunsrück 

für das Haushaltsjahr 2024; Vorberatung
2. Theaterprojekt „Auf ins Paradies“ 200 Jahre Auswanderung 

nach Brasilien
3. Entscheidung über die Annahme und Vermittlung von Sponso-

ringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwen-
dungen gem. § 94 Abs. 3 GemO

4. Änderung der Marktordnung der Stadt Simmern/Hunsrück vom 
22.08.2012

5 Mitteilungen und Anfragen
Nicht öffentlicher Teil:
6. Personalangelegenheiten
7. Grundstücksangelegenheiten
8. Mitteilungen und Anfragen

Dr. Andreas Nikolay, Stadtbürgermeister

ENTWURF DER HAUSHALTSATZUNG 
MIT HAUSHALTSPLAN DER STADT SIMMERN 
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024
Öffentliche Bekanntmachung
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und seinen An-
lagen der Stadt Simmern für das Haushaltsjahr 2024 liegt gem. § 97 
Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) zur Einsichtnah-
me ab Montag, den 29.01.2024, während der Dienststunden bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Simmern-Rheinböllen, 55494 Rhein-
böllen, Am Markt 1, Fachbereich Finanzen, Zimmer 108, öffentlich 
aus.
Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, zum Haushaltsplan 
oder zu seinen Anlagen können durch die Einwohnerinnen und Ein-
wohner binnen einer Frist von 14 Tagen ab Bekanntmachung bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Simmern-Rheinböllen eingereicht 
werden.

Simmern, 17.01.2024
Dr. Andreas Nikolay, Stadtbürgermeister

3. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS 
„AM SIMMERSEE“
1. Bekanntmachung im beschleunigten Verfahren nach § 13 a 
Baugesetzbuch (BauGB)
Der Stadtrat der Stadt Simmern/Hunsrück hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 14.09.2022 den Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 
1 Baugesetzbuch (BauGB) zur 3. Änderung des Bebauungsplanes 
„Am Simmersee“ gefasst. Der Beschluss wurde am 22.12.2023 be-
kannt gemacht.
Mit der Änderung sollen durch eine geringfügige Anpassung des be-
stehenden Bebauungsplanes die Grundlagen zum Bau von Mehr-
familienhäusern im Bereich der Igrejinha-Straße geschaffen werden.
In der öffentlichen Sitzung am 22.11.2023 hat der Stadtrat der Stadt 
Simmern/Hsr. die Planunterlagen zur 3. Änderung des Bebauungs-
planes „Am Simmersee“ gebilligt und das weitere Verfahren be-
schlossen.
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren als Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung nach § 13 a Baugesetzbuch ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB auf- 
gestellt.
Die Anwendung des § 13 a BauGB ist möglich, da aufgrund der vor-
gesehenen Änderungsinhalte keine Vorhaben zugelassen werden, 
welche die Picht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Zudem gibt es keine An-
haltspunkte für eine erhebliche Beeinträchtigung der nach § 1 Abs. 6 
Nr. 7 b BauGB aufgeführten Schutzgüter. Auch liegt die Grundäche 
des Plangebietes mit rund 3.235 m² unter dem vorgegebenen unte-
ren Schwellenwert von maximal 20.000 m² Grundäche.
2. Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen 
der 3. Änderung des Bebauungsplans „Am Simmersee“ im 
beschleunigten Verfahren gemäß § 13a i.V.m. § 13 und § 3 (2) 
BauGB
Die Öffentlichkeit hatte gemäß § 13 a Abs. 3 Nr. 2 BauGB in der 
Zeit vom 02.01.2024 bis einschließlich 16.01.2024 Gelegenheit, sich 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Aus-
wirkungen der Planung zu unterrichten. In diesem Zeitraum sind kei-
ne Äußerungen eingegangen.
Der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie der Entwurf zur 3. Än-
derung des Bebauungsplanes „Am Simmersee“ mit Planurkunde, 
Textfestsetzungen, Begründung und der Prüfung der Zulässigkeit 
nach UVPG, der Schutzgüter nach BauGB sowie der Auswirkungen 
nach Bundesimmissionsschutzgesetz, der artenschutzrechtlichen 
Stellungnahme und der grünordnerischen Maßnahmen sind auf 
der Internetseite der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen ein-
gestellt. Sie können in der Zeit vom 29.01.2024 bis einschließlich 
01.03.2024 unter der Adresse www.sim-rhb.de und anschließend 
über den Pfad Rathaus / Bürgerinfo / Bauleitpläne abgerufen und 
eingesehen werden.


